
 

Kleine Anfrage 

Dr. Stefan Naas (Freie Demokraten) vom 31.05.2021 

On-Demand Kleinbusse 

und  

Antwort  

Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 

Anfang Mai hat der Geschäftsführer des RMV, bekannt gegeben, dass das On-Demand-Angebot im Rhein-
Main-Gebiet deutlich ausgebaut werden soll. Dafür wurden mehr als 70 Shuttle-Kleinbusse bestellt, welche die 
Fahrgäste flexibel zu ihrem nächsten Ziel befördern sollen. Die Fahrzeuge sollen vollständig elektrisch betrie-
ben werden und Ende 2021 an den Start gehen. Damit soll die Lücke zwischen ÖPNV und individuellem 
Verkehr geschlossen und flexiblere Mobilität ermöglicht werden. 
 
Diese Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1. An welchen Standorten kommen die Fahrzeuge zum Einsatz? 
 
Die Partner des On-Demand-Projekts im RMV-Gebiet sind Limburg an der Lahn, Taunusstein, 
Main-Taunus-Kreis, Kreis Groß-Gerau, Frankfurt am Main, Landkreis Offenbach, Hanau, Land-
kreis Darmstadt-Dieburg, Darmstadt und Wiesbaden. 
 
 
Frage 2. Wie hoch ist die Reichweite der elektrisch betriebenen Fahrzeuge? 
 

Entsprechend des WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) geht der RMV 
von einer Reichweite der E-Fahrzeuge von bis zu 361 km innerhalb eines Ladezyklus aus. 
 
 
Frage 3. Werden die Fahrzeuge auch im Bereich des Nordhessischen Verkehrsverbundes zum Einsatzkom-

men? 
 
Frage 4. Wenn ja, wo? 
 
Frage 5. Wenn nein, warum nicht? 
 

Die Fragen 3 bis 5 werden wegen ihres Sachzusammenhangs zusammen beantwortet. 

Nein, weil es im Bereich des NVV eigene Projekte gibt. 
 
 
Frage 6. Wie werden die Fahrzeuge finanziert? 
 

Die Fahrzeuganschaffung wird über eine Bundesförderung und Eigenanteile der in der Antwort 
zu Frage 1 genannten lokalen Partner finanziert. 
 
 
Frage 7. Wie läuft die Buchung und Bezahlung der Fahrscheine genau ab? 
 

Im Regelfall erfolgt die Buchung und Bezahlung für die Fahrgäste digital per App. Diese neue 
On-Demand App wird von der DB-Tochter ioki entwickelt und bereitgestellt. Ergänzend wird für 
nicht-Smartphone-Nutzer eine Buchung per Telefon und Bezahlung per Karte im Fahrzeug ange-
boten. In einer zweiten Projektphase wird die Buchung und Bezahlung zusätzlich über die RMV-
App möglich sein. 
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Frage 8. Kommen die Fahrzeuge parallel zum Buslinienverkehr zum Einsatz bzw. wie erfolgt deren Ver-
wendung? 

 

Nach Auskunft des RMV wird der On-Demand-Verkehr dort zum Einsatz gebracht, wo eine 
entsprechende Erschließung per Buslinienverkehr nicht in vergleichbarer Weise möglich ist. So-
fern eine Parallelbedienung theoretisch denkbar ist, erfolgt tariflich eine Abgrenzung zum Busli-
nienverkehr („Komfortzuschlag“) bzw. einzelne Relationen können per Software von der Bedie-
nung ausgeschlossen werden. Eine „gemischte Nutzung“ der Fahrzeuge für bestehende Linien-
verkehre und On-Demand-Verkehre ist aktuell aus versicherungstechnischen, förderrechtlichen 
und konzessionsrechtlichen Gründen nicht möglich. 
 
 
Frage 9.  Wer wird Antragssteller bzw. Genehmigungsinhaber? 
 
Inhaber der Genehmigung wird das ausführende Verkehrsunternehmen, das im Zuge der Fahrbe-
triebsausschreibung des jeweiligen lokalen Partners zum Zuge kommt. Es ist vertraglich vorge-
sehen, dass das Verkehrsunternehmen bestimmte Rechte (z.B. das Recht zum Verkauf der Fahr-
karten über die RMV On-Demand-App) an den lokalen Partner überträgt. 
 
 
Frage 10. Inwiefern werden die Versuche wissenschaftlich begleitet? 
 
Für alle On-Demand-Verkehre im RMV ist eine umfassende Evaluation vorgesehen. Die Evalu-
ation wird derzeit vorbereitet und dabei aktuelle Erkenntnisse aus Forschung & Wissenschaft 
(Austausch mit den Universitäten/Hochschulen Hamburg, Darmstadt, Wiesbaden sowie dem 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt) und aus den relevanten Branchengremien (VDV & 
FGSV) einbezogen.  
 
 
Wiesbaden, 22. Juni 2021 

Tarek Al-Wazir 


